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Information 
gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

der Verbandsgemeinde Weißenthurm 
für den Bereich Standesamtswesen und Friedhofswesen 

 
 
Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Diese stärkt die Rechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Die Wahrung der 
Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für die Verbandsgemeinde Weißenthurm von 
besonderer Bedeutung. Mit den nachfolgenden Informationen werden die Betroffenen über 
den Verantwortlichen, den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien von Empfängern 
personenbezogener Daten, die Dauer der Speicherung sowie die Betroffenen-, Widerrufs- und 
Beschwerderechte unterrichtet. 
 
Ihr Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten ist: 
 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 
Lars Weinbach 
Kärlicher Straße 4 
56575 Weißenthurm 
info@vgwthurm.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Das Standesamt erfasst Ihre Personenstandsdaten (u. a. Name, Geburtsdatum, Abstammung) 
in Registern und Akten. Auf dieser Grundlage werden Urkunden und Bescheinigungen 
ausgestellt sowie Auskünfte erteilt. Darüber hinaus werden Ihre Daten verarbeitet, soweit das 
für den Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft 
erforderlich ist. 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus dem 
Personenstandsgesetz, der Personenstandsverordnung, ggf. entsprechenden internationalen 
Regelungen sowie aus § 2 Abs. 1 Landesgesetz über den Austritt aus 
Religionsgemeinschaften und §§ 3 und 5 Landesdatenschutzgesetz. 
 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. 
Herausgegeben werden dürfen die Daten der Standesämter an andere inländische und 
ausländische Standesämter, andere Personen, sonstige Behörden, Gerichte, ggf. 
Religionsgemeinschaften und konsularischen Vertretungen anderer Länder nur, wenn dies 
gesetzlich erlaubt ist. 
 
Dauer der Speicherung (Art. 13 Abs. 2 lit. a DS-GVO) 
 
Die in Registern erfassten Daten sind dauerhaft aufzubewahren. Sie sind zusammen mit den 
in den zugehörigen Akten je nach Art des personenstandsrechtlichen Vorgangs nach 30, 80 
oder 110 Jahren dem Archiv zur Übernahme anzubieten. Kirchenaustritte werden 30 Jahre 
aufbewahrt und können anschließend vom Archiv übernommen werden. 
 
  



Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sind: 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten 
ergeben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung. 
 
 

• Recht auf Auskunft 
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das 
Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern (Art. 15 (1) DS-GVO). 

 
• Recht auf Berichtigung 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine 
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine 
Vervollständigung verlangen (Art. 16 (1) DS-GVO). 

 
• Recht auf Löschung 

Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch 
auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur 
Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden (Art. 17 (1) DS-GVO).  

 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden 
Daten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, 
soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht (Art. 18 (1) DS-
GVO). 
 

• Recht auf Widerspruch  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings 
können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung 
verpflichtet (Art. 21 (1) DS-GVO). 

 
• Recht auf Beschwerde 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem 
Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen (Art. 77 (1) DS-GVO). 
Die Kontaktdaten sind: 
Aufsichtsbehörde für den Bereich der sonstigen Abgaben: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland 
Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz 

 


